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Oliver Walther: Zur Reichweite der Bereinigungswirkung eines Vergteichs

Die Bereinigungswirkung eines an[ässlich der Auftösung eines Dienstverhättnisses abgeschlossenen Vergteichs bezieht sich im
Zweifel auf alle aus diesem Rechtsverhältnis entspringenden oder damit zusammenhängenden gegenleitigen Forderungen,
somit auf solcheAnsprüche, die typischerweise mit dem bereinigten Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen und ihreWurzel
darin finden. Dies gitt auch für künftige Schadenersatzansprüche. RA Mag. Oliver Wolther bespricht eine aktuelle Entscheidung
des OLG Graz, wonach auch Schadenersatzansprüche wegen (angebtichen) Mobbings, die auf die Verletzung der aus dem
Dienstverhältnis resultierenden Fürsorgepflicht gestützt werden, in einem typischen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis
stehen.
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Grundsicherung

F{ir die Verbundenheit von Städten
und Gemeinden im tändlichen Raum
kann nicht a[lein auf den öpruV
abgestetlt werden
BSG, Urteil vom 5.8.2027 - B 4 AS 82l2OR

Die Erreichbarkeit durch den öRruv ist t<ein lalleiniger) Maßstab für die verkehrliche
verbundenheit innerhalb eines landkreises, um den Erhebungsraum für ver-
gleichsmieten zur Ermittlung der übernahmefähigen Kosten der unterkunft und
Heizung im SGB ll zu bilden. Mit dieser Begründung hat das BSG am 5.g.zozt
einen Rechtsstreit zwecks erneuter Verhandlung zurückverwiesen.

lnhatt
1 Grundsicherung

BSG: Für die Verbundenheit von Städten und
Gemeinden im ländtichen Raum kann nicht
allein auf den ÖPNV abgesteltt werden

2 Grundsicherung

BSG: Jobcenter müssen umfassend prüfen, ob
eine Schuldnerberatung die Eingtiederung eines
[eistungsberechtigten in das Arbeitsleben
erleichtert,

3 Grundsicherung

BSG: Auch das Umgangsrecht aus sozial-
famlliären Beziehungen ohne Verwandtschaft
ist bei der Prüfung derAngemessenheit zu
berücksichtigen

4 Grundsicherung

BSG: Die lVlahtzeit des Kellners ist als
Arbeitseinkommen im Sachbezug zu bewerten

6 Beitragsrecht/Grundsicherung

BSG: DerAnspruch auf Krankenhitfe nach dem
SGB Xll schließt die Auffangversicherung in der
GKV aus

7 Beitragsrecht

BSG: Keine Famitienversicherung von Kindern
bei hohen ausländischen Iinkünften des nicht
gesetztich versicherten Ehepartners

8 Beitragsrecht

BSG r Die Auffangversicherung nach Ende der
Familienversicherung wird nur bei bisheriger
Krankenkasse durehgeführt

8 lmpressum

Übernahme der Mietkosten auf eine Kalt-
miete von 487 Euro.
Das Landessozialgericht (LSG) Schleswig-
Hotstein hat das lobcenter zur Übernah-
me von Mietkosten in Höhe von 577 Euro
verpflichtet, weil entgegen dessen Auf-
fassung nicht auf den ganzen Kreis Dith-
marschen als maßgeblichem Vergleichs-

Für die Angemessenheit der Mietkosten im
Sinne des g zz SGB ll kommt dem Raum
große Bedeutung zu, in dem die Woh-
nungen liegen und mit deren Miete die
Kosten eines Leistungsberechtigten ver-
glichen werden. Lebt dieser in einer relatiV
teuren Wohnung in einem Landkreis mit
insgesamt mäßigem Mietniveau, hat die
Heranziehung des gesamten Kreises als
Vergleichsraum häufig zur Folge, dass
die Kosten des Leistungsberechtigten ats
unangemessen zu bewerten sind. Deshalb
sind die lobcenter tendenzielI interessiert,
den Vergteichsraum möglichst groß zu

bestimmen; die Leistungsberechtigten
wotlen typischerweise nur den ganz engen
Raum um ihre Wohnung als Vergleichsraum
herangezogen wissen. Das begünstigt vor
allem Personen, die in einer >guten< Wohn-
lage in einer insgesamt nicht besonders
nachgefragten Region leben.
Zur Begrenzung des Vergleichsraumes
nimmt die Rechtsprechung auch auf die
Regelung des $ r4o Abs. 4 SGB ill Bezug.
Danach sind Pendelzeiten von insge-
samt zwei Stunden tägtich bei einer Vott-
zeitbeschäftigung zumutbar. Orte oder
Ortsteite, die von der al<tuellen Wohnung
eines Leistungsberechtigten aus nicht wei-

ter entfernt sind ats ein (hypothetischer)

Arbeitsplatz, können noch zum Vergleichs-
raum für die Beurteilung der Wohnkosten
gehören. Dabei war umstritten, ob für die
(fiktive) Pendetzeit auf die Angebote des
öPNV abzustellen ist, wie es das BSG in
seiner Leitentscheidung zur Vergteichs-
miete in Berlin als einem einheitlichen Ver-
gleichsraum praktiziert hatte. Das gilt nach
einem Urtei[ des für die Grundsicherung
zuständigen 4. Senats des BSG v. S.B.2o2t
in sehr ländtich strukturierten Regionen al-
lerdings nicht.

LSG sah primär die (nicht vorhandene)
leistungsstärke des öPNV...
Gektagt hatte eine Bedarfsgemeinschaft -
eine Mutter und drei minderjährige Kinder

- aus dem Kreis Dithmarschen. Das von
ihnen bewohnte Haus hat eine Wohnftäche
von ca. 1Zo m', die Kaltmiete betief sich
im maßgeblichen Zeitraum (Februar bis
luli zotil auf ca. 7oo Euro. Nachdem der
Lebensgefährte der Mutter und Vater des
jüngsten, zor4 geborenen Kindes die Be-

darfsgemeinschaft im Jahr zor5 verlassen
hatte, bewertete das bel<lagte Jobcenter
die Mietkosten für einen Vier-Personen-
Haushalt ats zu hoch und begrenzte die

'J
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Für den Fall der Annahme und Veröffentlichung des eingereichten Manuskiptes geht das zeitlich und räunlicb unbeschränkte, ausschLießliche Werk-
nutzungsrechtfüralle Sprachen vomAutor/von denAutoren an den Verlag über. Dies gilt insbesondere fürdas Recht aufVerviell?iltigung in allen technischen
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Erklärung des Einverständnisses zur Eiträumung sämtlicher Rechte durch den Autor/die Autoren. Bei Beitägen von A$eitsgruppen wird vorausgesetzt,
dass die Publikation von allen beteiligten Autoren genehmigt wurde und dass alle mit der Eiruäumung sämtlicher Rechte an den Verlag einverstanden sind.
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Bliek

Entscheidungen
EuGH: Anspruch von Fluggästen auf Ausgleichszahlung bei Flug-
annullierung wegen Streiks des Kabinenpersonals
(6."t 0.2021 - C-6 1 3 / 20)
BGH: Zulässigkeit eines digitalen Vertragsdokumentengeneratprs -
,,Smart Law" (9.9 .2021 -IZR113/20)
BGH: Ermächtigung durch den starken vorläufigen lnsolvenzver-
walter zur Fortsetzung schuldbefreiender Zahlungen an einen Drit-
terj (8.7.2021 - lX ZR 12t 120)

BGH: EEG-Ausgleichsmechanism us (6.7 .2021 - EnVR 45120)
BGH: Versäumung der Berufungsfrist - Rechtsanwältsverschulden
bei vorschnellem Aufgeben der Telefaxübermittlung
(26.8.2021 -XtZB9t21)
AG Frankfurt a.M.: Verlustmeldung einer EC-Karte nach 30 Minu-
ten kan n verspätet sei n (3 1 .8.20 21 - 32 C 61 69 /20 t881)

Aufsätze

Prof. Dr. Markus Gehrlein, RiBGH a.D.

BB-Rechtsprechungsreport zur Unternehmens-
insolvenz 202012021- Teil ll
Auch im Berichtsjahr 2020/2021 hat der BGH die höchstrichterliche
Rechtsprechung 2um lnsolvenzrecht fortgesehrieben, wie dieser
und frühere in dieser Zeitschrift erschienene Rechtsprechungsre-
porte verdeutlichen. Die lnsolvenzanfechtung, der weiterhin eine
ungebrochen hohe Bedeutung zukommt, ist Gegenstand dieses
zweiten Teils des BB-Rechtsprechungsreports. ln Teil l, der in Heft
40 erschienen ist, hat Gehrlein Fragestellungen rund um das Eröff-
nungsverfahren und das eröffnete Verfahren behandelt.

Prof. Dr. Christoph Thole

Sammelklage-lnkasso bei der lnsolvenz-
verschleppungshaftung

-Zugleich Besprechung des BGH-Urteils vom13.7,2021 -
llzR84l20, BB 2021,2188 -
Das Urteil des ll. Zivilsenats des BGH vom 13.7.2021 schlägt zwei
maßgebliche Pflöcke ein. Einerseits klärt es die bisher offene Frage
nach der Vereinbarkeit des,,sammelklagelnkassos" mit dem RDt,
andererseits konturiert es die Anforderungen an die insolvenzrecht-
liche Fortbestehensprognoie unter S 19 lnsO.. Es zeigt deutlich in
Richtung einer (weiteren) Liberalisierung der Befugnisse von lnkas-
sodienstleistern und beseitigt eine Hürde, die dem Modell der deut-
schen Sammelklage noch im Weg stand. Der Senat erlaubt Ge-
schäftsmodelle die ausschließlich oder vorrangig äuf eine - von der
Prozessfinanzierung unterstützte und durch Erfolgshonorare beglei-
tete - gerichtliche Einziehuhg von Forderungen abzielen. Das Urteil
bleibt auch nach dem jüngsten lnkrafttreten des sog. Legal-Tech-Ge-
setzes zum 'l.10.2021von Bedeutung, v,veil das neue Gesetz die spe-
zifische Frage nicht abschließend beantwortet. Besondere Bedeu-
tung dürfte es auch in Kartellschadehsersatzprozessen haben, weil
manche Gerichte - wie das LG Münchön und das LG Hannover - mit
Hinweis auf die Nichtigkeit der Forderuhgsabtretung an die klagen-
deZessionarin einer Entsiheidung in der Sache ausgewichen waren.

Entsche!dung

EuGH: Auslegung dös Begriffs ,,Verkauf von Waren" in der Handels - 2387
vertreter-Richtlinie
(16.s.2021 -C-140/19)

Steuerrecht

Die Woche ina Blick

Entscheidungen
EUGH: Zusammenarbeit der Vemaltungsbehörden und Betrugsbe-
kämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (Slowakisches Vor-
abentscheidungsersuchen) (30.9.2021 - C-186/20)
EuGH: Regelung über die Differenzbesteuerung auf die Lieferung
von Baugrundstücken - Steuerpflichtiger, der beim Erwerb der Ge-
bäude nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt war (Französisches

Vorabentscheidungsersuchen) (30.9.2021 - C-299/20)
BFH: lnsolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforde-
rung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögbn
(1 .7.2021- Vilt R 28118)

BFH: Rentenzahlungen aus einem vor dem 1.1.2005 abgeschlosse.
nen begünstigten Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht als
Einkünfte aus Kapitalvermögen i;S.d. 5 20 Abs. I Nr. 6 ESIG 2004
(1.7.202't -ViltR4/18)
BFH: Drittwirkung der Steuerfestsetzung bei Organschaft
(26.8.202't -V R 13/20)

Aufsätze

Prof. Dr. Hans-Jörg Fischer, RA/FASIR/FAHaGesR/StB

Die Reichweite der Börsenklauseldes 5 1 Abs. 2c
GTESIG bei öffentlichen Übernahmeangeboten
zum Erwerb yon Anteilen an börsennotierten
Gesellschaften - Gestaltung oder Umgehung?
Die durch das Gesetz zurAnderung des Grunderurrerbsteuergesetzes
vom 12.5.202'l eingefrihrte Verschärfung der Besteuerung bei der
Übertragung von Anteilen an grundbesitzenden Kapitalgesellschaf-
ten erfährt bei Übertragungen über die Börse durch eine sog. Bör-
senklausel gem. S 1 Abs.2c GTESIG eine Freistellung. Denn Anteils-
übertragungen über die Bör3e entsprachen grundsätzlich nicht der
gesetzgeberischen lntention der Missbrauchsverhinderung wie bei
,,share deals". Zudem wäre eine Grunderwerbsteuererhebung bei
zahlreichen Anteilsveräußerungen im täglichen Börsenhandel zu
aufiruendig und damit täktisch undurchführbar. Es stellt sich aller-
dings die Frage, ob Anteilsübertragungen aufgrund öffentlicher
Übernahmeangebote, die auch über die Börse abgewickelt werden
könnten, vom Sinn und Zweck der Börsenklausel noch umfasst sind.

Alexa nd er Skuratorski, RA/SIB/FASIR

Steuerversicherung: Ein neues lnstrument zum
effektiven Management von Steuerrisiken
Neben der bereits bewährten Warranty and lndemnity (W&l)-Versi-

cherung, die zur Absicherung unbekannter Risiken einer M&A-
Transaktion verwendet wird; hat sich ein relativ neues Produh zur
Versicherung bekannter Steuerrisiken am Markt etabliert. Die Versi-
cherungsnehmer können hier vom internationalen Versicherungs-
markt mit etwas mehr als'einem Dutzend Spezialversicherer profi-
tieren und ihre Steuerrisiken versichern. Mit dem Abschluss einer
Steuerversicherung geht das Risiko einer Steuernachzahlung ge-
gen eine Einmalzahlung auf den Versicherer über. Das entlastet das
Eigenkapital infolge der Vermeidung von Steuenückstellungen
und schont die Liquiditätsreseryen der Unternehmen, dies nicht
nur im Kontext von M&A-Transaktionen,

EntseheidunEen

BFH: Sog. Typenvergleich zur Qualifizierung von Ausschüttungen
einer ausländischen Gesellschaft
(18.s.2021-tR12/1S)

BFHi Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach

,,GDPdU" zur Betriebsprüfung
(7 .6.2021 - Vilt R 24118)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick 24os

Rechnungslegung
GRI: Überarbeitete Universal Standards

GRI: Neuer sektorspezifischer Standard

IASB: Bitte um lnformationsübermittlung zu IFRS 9

EFRAG: Entwurf einer Stellungnahme zu ED/2021 /07
IASB/DRSC: Öffentliche Veranstaltung zu ED PS 1 Management
Commenta ry a m 26.1 0.2021

Wirtschaftsprüfung
IDW: Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Verordnung zu Green

Bonds

WPK: Mitwirkungspflichten von WP/vBP nach dem Geldwäschege-

setz

WPK: Registrierung von WP/vBP im Portal goAML der FIU zur Be-

kämpfung der Geldwäsche

WPK: Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse durch

WP/vBP zur Bekämpfung der Geldwäsche

Betriebswirtschaft
PwC: Deutsche Familienunternehmen verlieren bei der jungen Ge-

neration an Strahlkraft

Aufsatz
Prof. Dr. Stefan Müller, Nadine Otter, M.Sc., und
Jan Hartau, M.Sc.

Carbon Accounting: Plädoyer für eine standardisierte
THG-Buchhaltung und -Rechnung

Das Ziel der Klimaneutralität der EU bis 2050 bedingt für seine
sinnvolle Eneichung die Abbildung und Steuerung von klima-
schädlichen Faktoren, wie insbesondere den klimaschädlichen
Treibhausgasen ffHG). Diesbezüglich existieren im Kontext der Ver-

schmutzungsrechte bereits die CO1äquivalente als genormte Grö-
ße der EU. Bislang sollen die verschiedenen Maßnahmen zur Errei-

chung des Ziels der Klimaneutralität nur indirekt über eine ver-
pflichtende Abbildung der CO2-Aquivalente erfolgen. Die Proble-
matik d.er Abbildung wird über die Umwege einer allgemeinen
Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Sustainable Finance auf die
betroffenen Unternehmen verlagert. Auch die vezögerte und bis-
lang nur lückenhaft bestimmte Taxonomie-Richtlinie zeigt die of-
fenbar großen Herausforderungen mit einer standardisierten Be-

richterstattung. Aufbauend auf der Begründung der nach Ansicht
der Verf. notwendigen organisatorischen Verankerung des Abbil-
dungssystems im Rechnungswesen werden in dem Beitrag die
Grundzüge einer COIBuchhaltung und -Trägerrechhung unter Ver-

weis auf existierende Abbildungssysteme entwickelt, um abschlie-
ßend die Vor- und Nachteile zu diskutieren und die nach Auffas-
sung der Verf. nötigen Umsetzungsmaßnahmen zu benennen.

Entscheidung

FG Düsseldorf: Zu den Anforderungen des Eindeutigkeitsgebots
des 5 6a Abs. 1 Nr. 3 ESIG für die Bildung einer Pensionsrückstellung
(9.6.2021 -7 K3034/15 ( G, F - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Wirtschaftsmath. Matthias Lieb)

Neuerscheinung BuGh
Homrnel/Dehmel
Unternehmensbeweftung case by case

8. Auflage 2A21,395 5,, Broschur, € 42,-
ISBN: 978-3-8005 -177 "l -B / lnlss unter: shop.ruw.de/l 771 8

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Besetzung der Einigungsstelle - sofortige Beschwerde
(1 1.8.202i - 1 AZB 24/2'.t)

BAG: Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Ver-

lä n geru ng (28.4.2021 - 7 AZR 21 2 / 20)
LAG Berlin-Brandenburg: Benachteiligung wegen des Alters -
Stellenausschreibung - Start-up-Unternehmen
(1.7.2021-55a1573/X)
LAG Nürnberg*Betriebsvereinbarung - Telearbeit - Beendigung
(1'1.5.2021 - 7 Sa 289 /20\

Personalie
BAG: Präsidentin

Ruhestand

Aufsätze
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Dr. Andreas RA, und Dr. Röpke, Richterin 2420

Ansprüche des
leistungen aufgru
auf Dienstreisen .

Zugverspätungen

Großflächige Flug- und Zugverspätungen erscheinen in Zeiten der
Corona Krise wie Geschichten aus vergangenen Zeiten. Mit der suk-
zessiven Wiederaufnahme des Flug- und Zugbetriebs werden aber
auch die Fragen der Entschädigungsansprüche von Flug- und Fahr-
gästen bei Verspätungen wieder zu den alltäglichen Fragen der Ver-

kehrsbetriebe gehören. lnsoweit ist insbesondere fraglich, ob der
Anspruch auf Entschädigung tatsächlich dem Arbeitnehmer per-

sönlich oder dem Arbeitgeber zusteht bzw. welche Möglichkeiten
der Arbeitgeber hat, an die Entschädigungszahlungen zu gelangen.

Philip Bafteh, RA, und Frauke Schönbrunn, RA

DerBegriffdesGeschlechtsimAGGimWandelderZeit

- das LAG Schleswig-Holstein (22.6.2021 - 3 5a 37 öD/21) zum
Gendersternchen in 5tellenausschreibungen
Nach 55 1, 7 AGG dürfen Menschen, die sich auf eine Stellenanzeige
bewerben, nicht wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden.
Fraglich ist insbesondere, welche Anforderung€n an die Ausgestal-
tung von Stellenanzeigen in diesem Zusammenhang zu stellen sind.

Entscheidung

BAG: Mitbestimmung - Beseitigungsanspruch des Betriebsrats
(23.3.2021- 1 ABR 31l19 - dazu BB-Kommentar von
Bernd Weller, RA/FAArbR)
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nach s 15 FAO
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Hans. OLG Bremen 1.9.5.2021 7W 4/2Ix

Vorlage an den EUGH zur Auslegung von Art. 7 Nr. 1

Brüssel-Ia-VO zur Frag.e, ob ein deliktischer Anspruch
bereits dann als vertraglicher Anspruch zu qualifizieren
ist, wenn der deliktische Anspruch irgendwie mit einem
vertraglichen Anspruch konkurriert, sowie zum Erfolgsort
nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO bei Überweisung von
elektronischem GeId durch einen Anbieier von Zah-
lungsdienstieistungen vom Konto eines Kunden auf das
Empfangskonto eines Glücksspielunternehmens bei dem
gleichen Zahlungsdienstleister

Zum Anscheinsbeweis bei der Verwendung von Zah-
Iungskarten mit PIN sowie zur Pflicht zur Sperranzeige
nach Nr. 7.4 Abs. 2 der Bedingungen für die Sparkassen-
Card (Debitkarte)

Verletzung des Willkürverbots durch Nichtberücksichti-
gung von Art. 103m EGInsO zur Geltung des g 272 InsO
a.F. bei Aufhebung der Anordnung der Eigenverwaltung

Zu Voraussetzungen, Art und Wirkung einer einstweili-
gen Einstellung der Zwangsversteigerung zur Vollstre-
ckung einer durch Verwaltungsakt titulierten öffentli-
chen-rechtlichen Geldforderung im Rahmen der Verwal-
tungsvollstreckung

Zur Vergütung des Zwangsverwalters im Zusammen-
hang mit der Bearbeitung eines Antrags des Schuldners
auf Auskunft nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO

Rücknahme des Antrags auf Restschuldbefreiung durch
den Schuldner nur noch mit Zustimmung des Gläubigers,
wenn dieser in einem asymmetrischen Verfahren einen
zulässigen Versagungsantrag gestellt hat

Gesellschaitsrecht

Bundesgerichtshof 8.7.202L V ZB 94/20x Zu den Rechten der Gesellschafter einer GbR, wenn der I7g7
Ersteher nach einer Teilungsversteigerung eines Grund-
stücks der GbR das Bargebot nicht erbringt

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung

Bundesverfassungs- 77.8.2021 2 BvR 7086/2I
gericht

Bundesgerichtshof L5.7.2021 V ZB 130/1,9

Bundesgerichtshof 1,5.7,202L V ZB 53/20

Bundesgerichtshof 15.7 .2021, IX ZB 33/20

Bürgerliches Recht und Handelsrechl

Bundesgerichtshof 77.9.2020 V ZB B/20 Kein Nachweis der Erbfolge gemäß g 35 Abs. 1 GBO mit 1B0B
einem eingezogenen Erbschein, auch wenn in ihm sei.-
nerzeit die Erbfolge zutreffend ausgewiesen war

I

I
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Bundesgerichtshof 1,8.9,2020 V ZR 28/20

Bundesgerichtshof 1,10.2020 V ZB 67/15

Bundesgerichtshof 20.7.2021. VI ZR 752/20

Bundesgerichtshof 20.7.2021 VI ZR 533/20x

Zur Frage, ob das durch eine Grunddienstbarkeit gesi-
cherte Recht, ein Grundstück ,,als Übergang zu benut-
zen" auch dazu berechtigt, dieses mit einem Kraftfahr-
zelg zD überqueren

Zu den Voraussetzungen einer unrichtigen Sachbehand-
lung im Sinne von $ 21 Abs. 1 Satz 1 GNotKG; getrennte
Beurkundung von Grundstückskaufvertrag und Auflas-
sung keine unrichtige Sachbehandlung im Sinne des 0 21
Abs. 1 Satz 1 GNotKG, auch wenn der Notar die Beteilig-
ten nicht über kostengünstigere andere Gestaltungsmög-
Iichkeiten belehrt hat

Zur sekundären Darlegungslast hinsichtlich der Frage,
wer die Entscheidung über den Einsatz einer unzulässi-
gen Abschalteinrichtung bei dem beklagten Fahrzeug-
motorenhersteller qetroffen und ob der Vorstand hiervon
Kenntnis hatte; zu einer auf dem sittenwidrigen Verhal-
ten beruhenden Belastung mit einer ungewollten Ver-
bindlichkeit als Schaden im Sinne des $ 826 BGB

Zum Anspruch auf Schadensersatz des in einem sog. Die-
selfall geschädigten Käufers im FalI einer Weiterveräuße-
rung des Fahrzeugs; zur Frage, ob zulasten des geschä-
digten Fahrzeugkäufers eine für den Kauf eines neuen
Fahrzeugs gewährte,,Wechselprämie" als auszuglei-
chender Vorteil zu berücksichtigen ist
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Zeitschrift für das gesamte rnsolvenz- und sanierungsrecht

. ZlnsO-l\ufsätze

Die Gesetzgebung im Gesellschaftsrecht in Deutschtand in den Jahren
2020 und 2021 (5. 21 13)
von Professor Dr. iur. Heribert Hirte, LL.M. (Berkeley), Köln/Berlin/Hamburg

Einstellung von lnsolvenzverfahren gemäß s 213 rnso - sanierungen in
alternativem Gewand (5. 21 24)
von RechtsanwalvFachanwalt für lnsolvenzrecht Dr. Joachim Heitsch, Berlin

.Zl ngsreport

Vorschussanordnung zu Gunsten von Mitgtied des
schusses kein Vollstreckungstitel i.s.d. 5 794ZPO (S.2133)
BGH, Beschl. v. 22.7.2021 - |XZB 47/tg a

lnsolvenzverwalter als Betreiber der Deponie mit Eröffnung
lnsolvenzverfahrens; Erfüllen von Nachsorgepflichten vom
verwalter als Masseverbindlichkeiten i.R.d. Festsetzung von
geldern (S. 2I39)
BayVGH, Beschl. v. 26.7.2A21 -.12 ZB 1 8.2385

;.7

RA Dr. Susanne Berner

Michael Bretz

RA Dr. Christian Brünkmans

RA Dr. Jan de Weerth

Prof. Dr. Ulrich Foerste

RA Dr. Michael C. Frege

RiAG Frank Frind
RiBGH a.D. Prof. Dr. Markus Gehrlein

Prof. Dr. Hugo Grote

RA Dr. Andreas Henkel

Michael Hermanns

Dr. Heribert Hirte

Rd Martin Horstkotte

Priis. LG a.D. Prof. Dr. Michael Huber

-:.RA Peter J. Hützen
,RiAG Dr. Peter Laroche

Prof. Dr. Wolfgang Marotzke
RA Prof. Dr. Torsten Martini
Prof. Dr. Sebastian Mock
RA Dr. Patrick Mückl
Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser

RA Dr. Manfred Obermüller

Vors. RiOLG Dr. Dietmar Onusseit

RA Prof. Dr. Klaus pannen

RiBGH a.D. Prof. Dr. Gerhard pape

RA Dr. Christoph Poertzgen

RA Stephan Ries

Prof. Dr. Thomas Rönnau

Vors. RiOLG Katrin van Rossum

Prof. Dr. Jessica Schmidt

RiBGH Dr. Volker Schultz

RA Ralph Veil

RiBGH a.D. Gerhard Vill
OSIA Raimund Weyand

Schriftleiter:
RA Prof. Dr. Hans Haarmever

:l

Verjährung des Anfechtungs-/Rückforderungsrechts wegen grob
fahrlässigem Fflichtverstoß des rnsorvenzverwarter s (s. it qz)
OLG Brandenburg, Urt. v.2't.7.202.t -7 U 134/19

vergütung des noch von rnsolvenzschuldnerin beauftragten Abschluss-
prüfers {S. 2145)
OLG FrankfurUM., Urr. v.28.4.2021 - 4 U TZZO

schenkungsrechtriche Anfechtbarkeit der Ausschüttung von
Dividenden (5.2154)
BGH, Urr. v. 22.7.2021 - lx 28, 81 /20

Anfechtungsrechtliche Behandlung der wirtschaftlich einem Darlehen
entsprechenden Forderung (S. 21 56)
BGH. Urt. v. 22.7.2021 - tX ZR 195/ZO

Haftung des Kommanditisten für (Gewerbebesteuer-l Forderung gegen-
über insolventem KG-schiffsfonds ars Masseverbindrichkeit $. Iüql
BGH. Urt. v.3.8.2021 -|ZR194nA

vergütung des sonderinsorvenzverwarters; besonderer umfang und
schwierige rechtliche Lage (S. 21 74)
AG Hannoveq Beschl. v.29.4.2021- 909 tN 825/09 - 6

Car[ Helrmanns Vertag
,J:l#l:ä'..'
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ZlnsO-Aktuell

ZlnsO-Beilage: lnsolvenzreport 41 t2O21

ZlnsO-Aufsätze

Die Gesetzgebung im Gesellschaftsrecht in Deutschland in den Jahren 2O2O und 2O21
von Professor Dr. iur. Heribert Hirte, LL.M. (Berkeley), Köln/Berlin/Hamburg

Einstellung von tnsolvenzverfahren gemäß 5 213 lnsO - Sanierungen in alternativem Gewand
von Rechtsanwalt/Fachanwalt für lnsolvenzrecht Dr. Joachim Heitsch, Berlin

ZlnsO-Bücher- und Zeitschriftenreport

In dieser Rubrik geben wir eine Übersicht über die wichtigsten und interessantesten veröffentlichungen
ausdem Bereich deslnsolvenzrechts. :. .,..:......
Diese Ausgabe enthält eine Rezension zu folgendem Titel:
Römermann, Praktikerhandbuch der Sanierung und Restrukturierung r-

ZlnsO-Rechtsprechungsreport

. lnsolvenz- und Sanierungsrecht 
I .,, .. :

vorschussanordnung zu Gunsten von Mitglied des Gläubigerausschusses kein vollstreckungstitel i.S.d.
5 794 ZPO.
BGH, Beschl. v. 22.7 .2021 - tXZB 47/i9

Sperrung von Stromabnehmerstelle durch Gerichtsvollzieher
BGH, Beschl. v. 17 .6.202't - I ZB 68/20

lnsolvenzverwalter als Betreiber der Deponie mit Eröffnung des lnsolvenzverfahrens; Erfüllen von
Nachsorgepflichten vom lnsolvenzverwalter als Masseverbindlichkeiten i.R.d. Festsetzung von
Zwangsgeldern....
BayVGH, Beschl. v. 26.7.2021 - 12ZB 18.2385

Verjährung des Anfechtungs-/Rückforderungsrechts wegen grob fahrlässigem pflichtverstoß des
lnsolvenzverwalters.
OLG Brandenburg, Urt. v. 21 .7 .2021 - 7 U 134/19

Vergütung des noch von Insolvenzschuldnerin beauftragten Abschlussprüfers . .

OLG FrankfurVM., Urt. v.28.4.2021 -4U72/20

. lnsolvenzanfechtungsrecht

schenkungsrechtliche Anfechtbarkeit der Ausschüttung von Dividenden . .

BGH, Urt. v. 22.7 .2021 - tXZR 8tlZO

Anfechtungsrechtliche Behandlung der wirtschaftlich einem Darlehen entsprechenden Forderung
BGH, Urt. v.22.7.2Q21 - tx zR 195/20

Anfechtbarkeit wegen unentgeltlicher Leistungen gegenüber einem stillen Gesellschafter . . . .

LG Heilbronn. Urt. v. 20.8.2021 - Bö 10 0 365/20

. lnsolvenznahes Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht

Haftung des Kommanditisten für (Gewerbebesteuer-) Forderung gegenüber insolventem KG-schiffsfonds
als Masseverbindlichkeit
BGH, Urt. v.3.8.2021 - il ZR 194/20

Beschaffenheitsvereinbaru ng zut Ertragsfähigkeit von Unternehmen außerhalb notariellen Vertrags über
Erwerb sämtlicher GmbH-Geschäftsanteile
OLG München, Urt. v. 23.6.2021 7 u 6141/19

21 13
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. Kosten- und Vergütungsrecht

Vergütung des Sonderinsolvenzverwalters; besonderer Umfang und schwierige rechtliche Lage
AG Hannover, Beschl. v. 29.4.2021 - 908 lN 825/09 - 6

Mit dleser Ausgabe verteilen wir Beilagen folgender Unternehmen: Verlag C.H. Beck oHG.
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